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 Veröffentlicht am 11.11.1997

Norm

MRG §16 Abs2 Z1

MRG §16 Abs2 Z2

Rechtssatz

Mit der Wortwahl "zeitgemäß" wollte der Gesetzgeber Maß an der sich ständig verbessernden Wohnkultur nehmen

und nicht die Zustände versteinern lassen, die sich aus wirtschaftlichen Notlagen ergeben hatten.
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